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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Müller, Weinberger, 
Strobl, Mag. Guggenberger und Genossen haben am 25. Jänner 1990 

unter der Nr. 4914/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend Konsequenzen aus den OOlegislativen Anregun­

gen iO der Volksanwaltschaft gerichtet, die folgenden Wortlaut 
hat: 

DiWelche Konsequenzen werden Sie - insbesonders aus bereits 
mehrfach gemachten - 'legislativen Anregungen' in Ihrem Wir­
kungsbereich ziehen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

1. Die Volksanwaltschaft vertritt im 11. Bericht hinsichtlich 
des Aufgabenbereichs des Bundesministers für Gesundheit und 

öffentlicher Dienst die Ansicht, daß beim besonderen 

Pensionsbeitrag eine Differenzierung in der Richtung zu 

erfolgen hätte, daß 

a) in jenen Fällen, in denen der besondere Pensionsbeitrag 

deswegen zu entrichten ist, weil der öffentlich-recht­

liche Dienst~eber für die Anrechnung von Zeiten, die vom 

Dienstnehmer in einem vorangegangenen öffentlich-recht­

lichen Dienstverhältnis zurückgelegt wurden, keinen über-
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weisungsbetrag erhält (z. B. wegen der Gewährung einer 

Abfertigung), der besondere Pensionsbeitrag im Über­

weisungsbetrag enthalten sein sollte, 

b) in den Fällen, in denen - würde der besondere Pensions­

beitrag überwiesen werden - Versicherungszeiten im ASVG 

entstehen würden, die ein Versicherter, wenn er seinen 

Beschäftigungsverlauf ausschließlich im Bereich des ASVG 

zurückgelegt hätte, nicht erwerben hätte können, die 
Rückerstattung des besonderen Pensionsbeitrages statt­

finden sollte. 

Zu lit. a: 

Diese Problematik wurde bereits durch die 470 Gehaltsge­
setz-Novelle, BGBI.Nr. 288/1988, beseitigt. Durch diese 

Novelle wurden § 26 Abs. 3 und § 27 Abs. 2 des Gehaltsge­

setzes 1956 dahingehend geändert, daß das Verbleiben der aus 

dem Dienstverhältnis ausgeschiedenen Beamten im System der 

Pensionsversicherung dadurch gewährleistet ist, daß in allen 

Fällen der Überweisungsbetrag dem zuständigen Sozialver­

sicherungsträger (und nicht etwa im Rahmen einer Abfertigung 

dem Dienstnehmer) geleistet wird. 

Zu lit. b: 

Die ASVG-Pension unterscheidet sich als Versicherungs­

leistung wesentlich von der "Beamtenpension", die eine Fort­

zahlung von Bezügen durch den Dienstgeber darstellt. Es ist 

ein wesentlicher Grundsatz des Beamtenpensionsrechts, daß 

rechtmäßig entrichtete Pensionsbeiträge nicht rückerstattet 

werden. Bei einer Durchbrechung dieses Grundsatzes sind 
erhebliche Beispielsfolgen zu erwarten. In den angesproche­

nen Fällen kann zudem nicht von einer besonderen Härte ge­

sprochen werden, weil der Beamte gemäß § 54 Abs. 3 des Pen-
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sionsgesetzes 1965 die Anrechnung von Ruhegenußvordienst­

zeiten, für die er einen besonderen Pensionsbeitrag zu ent­

richten hätte, ausschließen und somit die Vorschreibung des 

besonderen Pensionsbeitrages verhindern kann 0 Allerdings 

wäre es möglich, Zeiten, für die ein besonderer Pensionsbei­

trag entrichtet wurde, überweisungsfähig zu macheno Das Bun­

deskanzleramt hat diesbezüglich dem Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales einen Novellierungsvorschlag zu § 311 

ASVG übermittelto 

20 weiters regt die Volksanwaltschaft zwecks Vermeidung von 

Härtefällen bei der Ermittlung der fiktiven Fahrtkosten 

(§ 20b Abso 2 Gehaltsgesetz 1956) eine vVpraxisbezogenere 

Regelung VO ano Hiezu ist festzuhalten~ 

Durch die 24. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBloNro 214/1972, 
wurde der Kreis der Beamten erweitert, denen ein Rechtsan­

spruch auf Fahrtkostenzuschuß zukommt 0 Seither sind für Weg­

strecken zwischen Wohnung und Dienststelle, für die ein 

öffentliches Beförderungsmittel nicht in Betracht kommt, 

fiktive Fahrtauslagen nach dem billigsten Ei~enbahntarif 

einzusetzeno Daß es bei dieser Neuregelung zu Härtefällen 

kommen kann, war den Verhandlungspartnern bereits bei der 

legistischen Vorbereitung dieser Änderung bekannto Sie wurde 

von allen seiten akzeptiert, da ein größeres Maß an "Ge­

rechtigkeit Vu in jedem Einzelfall zu einer kasuistischen 

Regelung geführt hätte, die nur mit unverhältnismäßig hohem 

verwaltungsaufwand durchführbar gewesen wäre·und dem Gebot 

einer ökonomischen Verwaltungsführung kraß widersprochen 

hätte 0 

Eine Änderung der Bestimmungen des Fahrtkostenzuschusses 

wird zu erwägen sein, wobei im Interesse der Verwaltungs­

ökonomie für diese Änderung als Schritt zur Verwaltungs­

reform auch ein Abgehen von der jeweils konkreten Berechnung 

des Fahrtkostenzuschusses in Betracht gezogen werden könnte 0 
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3. überdies kritisiert die Volksanwaltschaft die finanzielle 

Schlechterstellung im Zusammenhang mit der übertragung von 

Leitungsfunktionen und die in der Regel damit verbundene 

Zuerkennung der Verwendungszulage gemäß § 30a Abs. 1 Z 3 

Gehaltsgesetz 1956. 

Das Gesetz normiert den Anspruch auf Verwendungszulage zwin­

gend; wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Damit sind 

Ansprüche auf Abgeltung zeit- und mengenmäßiger Mehrleistun­

gen durch diese Verwendungs zulage abgegolten; und überstun­
denpauschale sind daher ab Eintritt der gesetzlichen Voraus­

setzungen des § 30a Abs. 1 Z 3 GG einzustellen. Wird daher 

ein Anspruch nach § 30a Abs. 1 Z 3 GG für bestimmte leitende 

Funktionen allgemein bejaht; so kann nicht mehr unterschie­

den werden, ob der Bedienstete bedingt durch Abgeltung der 
Überstunden höhere Vergütungen erhielte, als im Zuge der 

Abgeltung nach § 30a Abs. 1 Z 3 GG. Auch in der Privatwirt­

schaft ist eine gesonderte Abgeltung von überstunden für 

bestimmte leitende Funktionäre nicht mehr vorgesehen; da mit 

ihren Bezügen an sich die mit dieser Funktion verbundene 

Mehrbelastung als abgegolten angesehen wird. 

Eine Änderung dieser Bestimmung ist zum gegenwärtigen zeit­

punkt nicht beabsichtigt, weil derzeit Verhandlungen über 

eine Besoldungsreform stattfinden. Gegenstand dieser Ver­

handlungen wird in einem zweiten Schritt und einem dritten, 

abschließenden Schritt die Schaffung eines leistungsorien­

tierten Besoldungssystems sein; das Funktionen in einer 

anderen Art abgilt, als es die derzeitige Rechtslage vor­
sieht. 

4. Zur Kritik daran, daß Karenzurlaubszeiten auch dann, wenn 

sie zur Vorbereitung für Reifeprüfungen gewährt werden, in 

der Regel gemäß § 12 Abs. 4 Gehaltsgesetz 1956 von der Vor­

dienstzeitenanrechnung ausgeschlossen sind: 
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a) Von Ausschlußzeiten gemäß § 12 Abs. 4 GG kann im Einver­

nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen nach der gel­

tenden Rechtslage nachgesehen werden. 

b) Eine generelle Anrechnung eines zum Zweck der Vorberei­

tung auf die Reifeprüfung gewährten Karenzurlaubes er­

folgt deswegen nicht, weil Schul zeiten - anders als Hoch­

schulstudienzeiten - dem System des Gehaltsgesetzes nach 
an sich nicht als Vordienstzeiten gewertet werden. Die 

Anrechnung von Schulzeiten gemäß § 12 Abso 2 Z 6 GG er­
folgt lediglich aus sozialen Gründen, um dem Beamten auch 
bei einem lIungünstigen GeburtsterminQi den 18. Geburtstag 

als Vorrückungsstichtag zu ermöglichen. zeiten eines 
Schulbesuches liegen größtenteils gewöhnlich vor dem 18. 

Geburtstag. Sie sind kein Wert an sich, wie etwa zeiten 

eines Hochschulstudiums, die angerechnet wurden, um die 

unterschiedlichen Mindeststudienzeiten der verschiedenen 

Studien zu berücksichtigen. 

Zu der im statistischen Teil auf seite 7 enthaltenen Uilegisti­

schen Anregung Vu : 

Das Bundeskanzleramt-Gesundheit arbeitet zur zeit an einer Neu­

fassung der Strahlenschutzverordnung 1972. Die Fristen für die 

Aufbewahrungspflicht bezüglich der Anwendung von Röntgen­

strahlen sollten dabei nicht geändert werden. 

Im Zuge des Begutachtungsverfahrens wurde jedoch von verschie­

denen seiten angeregt, analog der Regelung im Krankenanstalten­

gesetz die Aufzeichnungspflicht für die diagnostische Anwendung 

auf zehn Jahre herabzusetzen. Hierüber findet zur zeit eine 
Diskussion der Experten statt, wobei eine endgültige Entschei­

dung noch nicht gefallen ist. 

dilL 
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